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Verordnung des Bundesministers für Wis-
senschaft und Verkehr, mit der Bestimmun-
gen über die Durchführung der besonderen 
Überprüfung und wiederkehrenden Begut-
achtung von Fahrzeugen sowie über die 
Prüfung von Fahrtschreibern, Kontrollgerä-
ten und Geschwindigkeitsbegrenzern fest-
gelegt werden (Prüf- und Begutachtungs-
stellenverordnung – PBStV) 

BGBl II 1998/78 idF BGBl II 2008/240. 

1. ABSCHNITT 

§ 1. Besondere Überprüfung 

(1) Sachverständige gemäß § 125 des Kraftfahrgesetzes 1967 
(KFG 1967), bei denen ein Gutachten gemäß § 57 Abs 2 KFG 1967 
eingeholt wird, und gemäß § 57 Abs 4 KFG 1967 ermächtigte Stellen 
müssen über die in Anlage 2a für die jeweiligen Fahrzeugkategorien 
vorgesehenen Einrichtungen verfügen. Diese sind bei besonderen  
Überprüfungen zu verwenden. 

(2) Das gemäß § 57 Abs. 1 KFG 1967 abzugebende Gutachten ist 
automatisationsunterstützt zu erstellen. Die Inhalte der Prüfpositio-
nen müssen zumindest dem Muster der Anlage 1 entsprechen. Sol-
cherart erstellte Gutachten müssen EDV-mäßig verarbeitbar sein. 
Das Programm zur Erstellung des Gutachtens und die Form des 
Datensatzes bedürfen der Genehmigung durch den Bundesminister 
für Verkehr, Innovation und Technologie. 

§ 2. Kostenersatz für die besondere Überprüfung und die Prüfung 
an Ort und Stelle 

(1) Der Kostenersatz gemäß § 56 Abs 4 KFG 1967 beträgt: 
Für die Prüfung 
1. eines nicht unter Z 2 – 8 fallenden Kraftfahrzeuges oder An-

hängers................................................................................... 37 €, 
2. a) eines Taxis, 

b) eines Mietwagens, sofern er nicht unter Z 5 fällt, 
c) eines Lastkraftwagens mit einem höchsten zulässigen 

Gesamtgewicht von nicht mehr als 3500 kg, 
d) eines Sattelzugfahrzeuges mit einem höchsten zulässi-

gen Gesamtgewicht von nicht mehr als 3500 kg, 
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e) eines Spezialkraftwagens mit einem höchsten zulässigen 
Gesamtgewicht von nicht mehr als 3500 kg, 

f) eines Sonderkraftfahrzeuges mit einem höchsten zuläs-
sigen Gesamtgewicht von nicht mehr als 3500 kg oder 

g) einer Zugmaschine mit einer Bauartgeschwindigkeit von 
mehr als 40 km/h ............................................................ 41 €, 

3. a) eines Lastkraftwagens mit einem höchsten zulässigen 
Gesamtgewicht von mehr als 3500 kg, jedoch nicht mehr 
als 18000 kg, 

b) eines Sattelzugfahrzeuges mit einem höchsten zulässi-
gen Gesamtgewicht von mehr als 3500 kg, jedoch nicht 
mehr als 18000 kg, 

c) eines Spezialkraftwagens mit einem höchsten zulässigen 
Gesamtgewicht von mehr als 3500 kg, jedoch nicht mehr 
als 18000 kg, oder 

d) eines Sonderkraftfahrzeuges mit einem höchsten zuläs-
sigen Gesamtgewicht von mehr als 3500 kg, jedoch nicht 
mehr als 18000 kg............................................................ 65 € 

4. a) eines Lastkraftwagens mit einem höchsten zulässigen 
Gesamtgewicht von mehr als 18000 kg, jedoch nicht mehr 
als 26000 kg, 

b) eines Sattelzugfahrzeuges mit einem höchsten zulässi-
gen Gesamtgewicht von mehr als 18000 kg, jedoch nicht 
mehr als 26000 kg, 

c) eines Spezialkraftwagens mit einem höchsten zulässigen 
Gesamtgewicht von mehr als 18000 kg, jedoch nicht mehr 
als 26000 kg, 

d) eines Sonderkraftfahrzeuges mit einem höchsten zuläs-
sigen Gesamtgewicht von mehr als 18000 kg, jedoch 
nicht mehr als 26000 kg, oder 

e) eines Gelenkkraftfahrzeugs........................................... 73 €, 
5. a) eines Lastkraftwagens mit einem höchsten zulässigen 

Gesamtgewicht von mehr als 26000 kg, 
b) eines Sattelzugfahrzeuges mit einem höchsten zulässi-

gen Gesamtgewicht von mehr als 26000 kg, 
c) eines Spezialkraftwagens mit einem höchsten zulässigen 

Gesamtgewicht von mehr als 26000 kg, 
d) eines Sonderkraftfahrzeuges mit einem höchsten zuläs-

sigen Gesamtgewicht von mehr als 26000 kg.............. 87 €, 
6. eines Omnibusses.......................................................... 73 €, 

7. a) eines Anhängers mit einem höchsten zulässigen Ge-
samtgewicht von nicht mehr als 3500 kg oder 

b) eines Kraftrades ............................................................. 15 €, 
8. a) eines Anhängers mit einem höchsten zulässigen Ge-

samtgewicht von mehr als 3500 kg, 
b) eines Sonderanhängers oder 
c) einer Zugmaschine mit einer Bauartgeschwindigkeit von 

nicht mehr als 40 km/h................................................... 20 €, 
9. eines Invalidenkraftfahrzeuges .............................................. 3 €. 
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Bei den in Z 3, 4, 5, 6 und 8 angeführten Fahrzeugen erhöht sich der 
angeführte Betrag jeweils um 15 €, wenn das Fahrzeug eine Fremd-
kraftbremsanlage aufweist. 

(2) Der Kostenersatz gemäß § 58 Abs 4 KFG 1967 für die Benüt-
zung der technischen Einrichtungen beträgt, sofern über den Fahr-
zeugzustand ein Gutachten ausgestellt wird, für die Prüfung 

1. ob mit dem Fahrzeug mehr Lärm, Rauch, übler Geruch oder 
schädliche Luftverunreinigungen verursacht werden, als bei 
ordnungsgemäßem Zustand und sachgemäßem Betrieb un-
vermeidbar ist ......................................................................... 7 €, 

2. der Wirksamkeit der Teile und Ausrüstungsgegenstände ei-
nes Fahrzeuges, die für seinen Betrieb und die Verkehrs- oder 
Betriebssicherheit von Bedeutung sind, bei 
a) Krafträdern ....................................................................... 7 €, 
b) Fahrzeugen mit einem höchsten zulässigen Gesamtge-

wicht von nicht mehr als 3500 kg ................................. 22 €, 
c) Fahrzeugen mit einem höchsten zulässigen Gesamtge-

wicht von mehr als 3500 kg ............................................ 15 € 
 pro Achse, höchstens jedoch ........................................ 73 € 

pro Fahrzeugkombination. 
Dieser Kostenersatz ist von einem von der Behörde bestimmten Or-
gan oder von einem Zollorgan einzuheben. Wird der Kostenersatz 
nicht ohne weiteres vom Lenker entrichtet, so ist der Kostenersatz 
von der Behörde vorzuschreiben. 
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2. ABSCHNITT 
Wiederkehrende Begutachtung 

§ 3. Persönliche Qualifikation und geeignetes Personal 

(1) Ziviltechniker oder Ingenieurbüros des einschlägigen Fachge-
bietes, Vereine oder zur Reparatur von Kraftfahrzeugen oder Anhän-
gern berechtigte Gewerbetreibende dürfen nur dann gemäß § 57a 
Abs. 2 KFG 1967 zur wiederkehrenden Begutachtung von Kraftfahr-
zeugen oder Anhängern ermächtigt werden, wenn sie für jede oder 
für mehrere Begutachtungsstellen über mindestens eine zur Durch-
führung der wiederkehrenden Begutachtung geeignete Person verfü-
gen, die bei jeder wiederkehrenden Begutachtung anwesend sein 
muss. 

(1a) Die Begutachtungsstelle muss über eine geeignete Person 
verfügen, die berechtigt ist, das zu begutachtende Fahrzeug zu lenken. 

(2) Als geeignete Person im Sinne des Abs 1 gilt eine Person, die 
den erfolgreichen Besuch der erforderlichen Schulungen gemäß 
Abs 3 Z 1 bis 3 nachweist und bei der mindestens eine der folgenden 
Voraussetzungen gegeben ist: 

1. Diplom der Fakultät für Maschinenbau oder Elektrotechnik ei-
ner österreichischen Technischen Universität oder der Stu-
dienrichtung Montanmaschinenwesen der Montanuniversität, 
unbeschadet zwischenstaatlicher Vereinbarungen über die 
gegenseitige Anerkennung akademischer Grade, und mindes-
tens einjährige fachliche Tätigkeit im Bereich der Fahrzeug-
technik; 

2. erfolgreicher Abschluss des Fachhochschul-Studienganges 
Fahrzeugtechnik und mindestens zweijährige fachliche Tätig-
keit im Bereich der Fahrzeugtechnik; 

 erfolgreich bestandene Reifeprüfung an einer österreichi-
schen Höheren technischen und gewerblichen Lehranstalt mit 
schwerpunktmäßiger Ausbildung in dem Bereich Maschinen-
bau, Maschineningenieurwesen, Elektrotechnik oder Mecha-
tronik oder im Ausland erfolgreich bestandene Prüfung, die 
diesen Abschlüssen auf Grund einer völkerrechtlichen Ver-
einbarung oder auf Grund einer Nostrifikation gleichwertig ist 
und jeweils mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit im Be-
reich der Fahrzeugtechnik; 

4.   erfolgreich abgelegte Meisterprüfung im Kraftfahrzeugtechni-
ker- oder Kraftfahrzeugmechanikerhandwerk oder erfolgrei-
che Absolvierung der Werkmeisterschule für Berufstätige für 
Maschinenbau-Kraftfahrzeugtechnik oder für die Begutach-
tung von 
a)  Krafträdern bis 150 ccm Hubraum, 
b)  Anhängern, deren höchstes zulässiges Gesamtgewicht   

3 500 kg nicht überschreitet oder landwirtschaftliche An-
hänger sind, 
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c)  Zugmaschinen mit einer Bauartgeschwindigkeit von mehr 
als 25 km/h aber nicht mehr als 50 km/h, 

d)  landwirtschaftliche selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit 
einer Bauartgeschwindigkeit von mehr als 30 km/h, 

e)  Motorkarren mit einer Bauartgeschwindigkeit von mehr 
als 25 km/h 

 die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung in einem Gewerbe, das 
zur Reparatur dieser Fahrzeuge berechtigt, wie insbesondere 
Gewerbe der Mechatroniker für Maschinen- und Fertigungstech-
nik und Gewerbe Metalltechnik- und Maschinenbau hinsichtlich 
lit. a, das Karosseriebauergewerbe und das Gewerbe Karosse-
riebauer einschließlich Karosseriespengler und Karosseriela-
ckierer hinsichtlich lit. b oder das Gewerbe Metalltechnik für 
Land- und Baumaschinen oder das Landmaschinenmechaniker-
gewerbe hinsichtlich lit. b bis e; 

5. erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf 
a) Kraftfahrzeugtechniker oder Kraftfahrzeugmechaniker 

und eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit als 
Kraftfahrzeugtechniker oder Kraftfahrzeugmechaniker in 
einem zur wiederkehrenden Begutachtung ermächtigten 
Unternehmen oder 

b) Landmaschinentechniker oder Landmaschinenmechani-
ker für die Begutachtung von den in Z 4 lit b bis e ange-
führten Fahrzeugen und mindestens zweijährige fach-
liche Tätigkeit als Landmaschinentechniker oder Land-
maschinenmechaniker in einem zur wiederkehrenden 
Begutachtung ermächtigten Unternehmen oder 

c) Karosseriebautechniker oder Karosseur für die Begut-
achtung von den in Z 4 lit b angeführten Fahrzeugen und 
mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit als Karosse-
riebautechniker oder Karosseur in einem zur wiederkeh-
renden Begutachtung ermächtigten Unternehmen; 

6. Eintragung in eine Liste allgemein beeideter und gerichtlich 
zertifizierter Sachverständiger für das Kraftfahrwesen, und 
zwar für kraftfahrtechnische Angelegenheiten; 

7. Die Voraussetzungen der Z 4 und 5 gelten auch dann als er-
füllt, wenn den darin geforderten Abschlüssen entsprechende 
Qualifikationen im Ausland erworben wurden, die gemäß 
§§ 373c oder 373 der Gewerbeordnung 1994 anerkannt bzw. 
gleichgehalten oder gemäß § 27a Abs 1 oder 2 des Be-
rufsausbildungsgesetzes gleichgehalten wurden. 

(3) Die zur Durchführung der wiederkehrenden Begutachtung ge-
eigneten Personen müssen die dem jeweiligen Stand der Technik 
entsprechenden Sachkenntnisse sowie ein ausreichendes Wissen 
über die rechtlichen Grundlagen im Zusammenhang mit der Durch-
führung der wiederkehrenden Begutachtung besitzen. Darüber sind 
folgende Nachweise zu erbringen: 
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1. über den erfolgreichen Besuch einer theoretischen und prak-
tischen Grundausbildung im Ausmaß von mindestens 24 Stun-
den; 

2. über den erfolgreichen Besuch einer Schulung im Ausmaß 
von mindestens zwölf Stunden über 
a) den Inhalt des Mängelkataloges für Fahrzeuge mit einem 

höchsten zulässigen Gesamtgewicht von nicht mehr als 
3500 kg, 

b) die Handhabung des Begutachtungsformblattes (An-
lage 1), 

c) die rechtlichen Anforderungen und 
d) praktische Übungen; 

3. bei Begutachtungen von Fahrzeugen mit einem höchsten zu-
lässigen Gesamtgewicht von mehr als 3500 kg und einer Bau-
artgeschwindigkeit von mehr als 50 km/h zusätzlich über den 
erfolgreichen Besuch einer Erweiterungsschulung im Aus-
maß von mindestens vier Stunden über 
a) Ergänzungen zum Mängelkatalog und 
b) praktische Übungen, 
sowie über den erfolgreichen Besuch eines Spezialkurses 
über Bremsanlagen von Schwerfahrzeugen durch einen Fahr-
zeug- oder Bremsenhersteller im Ausmaß von mindestens 
zwölf Stunden. 

Die Grundausbildung gemäß Z 1, die Schulung gemäß Z 2 sowie die 
Erweiterungsschulung gemäß Z 3 werden von der Bundeskammer 
der Architekten und Ingenieurkonsulenten, den gemäß § 57a Abs 2 
KFG 1967 ermächtigten Vereinen und den einschlägigen Fachorgani-
sationen der Wirtschaftskammer Österreich in Abstimmung mit dem 
zuständigen Landeshauptmann durchgeführt. Die Kursunterlagen zu 
den in Z 1 bis 3 genannten Schulungen – mit Ausnahme jener der 
Fahrzeug- und Bremsenhersteller – sind vom Bundesminister für 
Verkehr, Innovation und Technologie zu approbieren. Der Lan-
deshauptmann kann die ordnungsgemäße Durchführung der Schu-
lungen stichprobenartig überwachen. Zu diesem Zweck sind ihm 
erforderlichenfalls die nötigen Auskünfte zu erteilen und Einblick in 
Unterlagen zu gewähren. 

(4) Zur Sicherstellung der periodischen Weiterbildung müssen die 
zur Durchführung der wiederkehrenden Begutachtung geeigneten 
Personen nach Absolvierung der jeweiligen Schulungen gemäß Abs. 
3 mindestens alle drei Jahre an folgenden Kursen mit Erfolg teilneh-
men: 

1. an einem Weiterbildungskurs über Neuerungen auf rechtli-
chem und technischem Gebiet der Fahrzeugkategorien, die 
begutachtet werden, im Ausmaß von acht Stunden, davon 
drei Stunden Recht, vier Stunden Technik einschließlich Män-
gelkatalog und eine Stunde elektronische Begutachtungsver-
waltung, und 

2. bei Begutachtungen von Fahrzeugen mit einem höchsten zuläs-
sigen Gesamtgewicht von mehr als 3 500 kg und einer Bauartge-
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schwindigkeit von mehr als 50 km/h zusätzlich an einem Spezi-
alkurs über Bremsanlagen gemäß Abs. 3 Z 3 im Ausmaß von 
acht Stunden. 

Die Weiterbildung gemäß Z 1 wird von der Bundeskammer der Archi-
tekten und Ingenieurkonsulenten, den gemäß § 57a Abs. 2 KFG 1967 
ermächtigten Vereinen und den einschlägigen Fachorganisationen 
der Wirtschaftskammer Österreich in Abstimmung mit dem zuständi-
gen Landeshauptmann durchgeführt. Über den erfolgreichen Besuch 
der in Z 1 und 2 genannten Kurse ist der Behörde im Zuge der Revi-
sionen gemäß § 15, sonst auf Verlangen ein Nachweis vorzulegen. 
Als Stichtag für die Weiterbildung gilt das Datum der Absolvierung 
der Grundschulung bzw. der letzten absolvierten Weiterbildung. Wird 
bis zum Ablauf der Frist für die nächste fällige Weiterbildung diese 
nicht absolviert, so darf diese Person bis zur Nachholung der Wei-
terbildung noch für einen Zeitraum von vier Monaten als geeignete 
Person zur Durchführung von Begutachtungen eingesetzt werden. 
Wird die erforderliche Weiterbildung nicht innerhalb von weiteren 
drei Jahren ab dem Zeitpunkt durchgeführt, bis zu dem die Person 
noch als geeignete Person tätig sein durfte, so ist die Grundschulung 
gemäß Abs. 3 Z 1 bis 3 (Grundausbildung gemäß Z 1, Schulung ge-
mäß Z 2, Erweiterungsschulung gemäß Z 3) zu absolvieren. 

Anmerkung: 

Hinsichtlich der genauen Durchführungsbestimmungen zum § 3 Abs 3 
und 4 wie folgt der Erlass des BMVIT vom 9.7.2002, GZ. 190500/6-II/B/5/02 
(vom Abdruck der Anlagen wurde aus Platzgründen abgesehen): 

„Betrifft: Schulung gem. § 3 Abs 3 und Abs 4 der PBSTV 
1.1.) Mit der 1. Novelle zur Prüf- und Begutachtungsstellenverordnung 

vom 24. April 2001 (BGBL. Teil II Nr. 165/2001) wurden im § 3 Bestim-
mungen zur persönlichen Qualifikation der geeigneten Person sowie zur 
Aus- und Weiterbildung derselben aufgenommen. Abs 3 legt fest, dass 
„Die zur Durchführung der wiederkehrenden Begutachtung geeigneten 
Personen die dem jeweiligen Stand der Technik entsprechenden Sach-
kenntnisse sowie ein ausreichendes Wissen über die rechtlichen Grund-
lagen im Zusammenhang mit der Durchführung der wiederkehrenden 
Begutachtung besitzen müssen.“ Darüber hinaus sind Nachweise über 
durchgeführte Schulungen zu erbringen. 

1.2.) Approbierte Schulungsunterlagen 
Gemäß Abs 3 sind die Kursunterlagen zu den genannten Schulungen – 

mit Ausnahme jener der Fahrzeug- und Bremsenhersteller – vom Bun-
desminister für Verkehr, Innovation und Technologie zu approbieren. 

Bislang wurden dem BMVIT erst „Schulungsunterlagen und Kurspro-
gramm gem. § 3 Abs 3 und 4 PBStV für die wiederkehrende Begutach-
tung“, erstellt im Auftrag des Arbeitskreises „§57a-Schulung“ in Zusam-
menarbeit mit Bundesinnung der Kfz-Techniker, Fachverband der Fahr-
zeugindustrie Österreichs, Bundesinnung der Karosseriebauer einschließ-
lich Karosseriespengler und Karosserielackierer sowie der Wagner, Bun-
desinnung der Landmaschinentechniker, ÖAMTC, ARBÖ und Österreichi-
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schem Wirtschaftsverlag vorgelegt und diese vom BMVIT entsprechend 
freigegeben. Bis auf weiteres wird deshalb nur diese Version vom Oktober 
2001 als bisher einzige Schulungsunterlage für zulässig erklärt (Anlage 1). 
Nach Bedarf werden neue, vom BMVIT approbierte Unterlagen erlass-
mässig bekannt gegeben.  

Die Schulungsunterlagen für die Grundausbildung sind obligatorisch, 
bei der Weiterbildung sind zusätzlich Unterlagen zur Qualitätssicherung 
(Anlage 2) obligatorisch. 

Zusätzliche optionale Unterlagen sind der mit ZI.: 190500/11-II/B/5/01 
empfohlene Mängelkatalog sowie Unterlagen der jeweils schulenden Or-
ganisationen, die teilweise auch interne Schulungsbehelfe beinhalten. 

1.3.) Schulungsprogramm 
1.3.1.) Schulungspersonal 
Die Schulungen werden von der Bundeskammer der Architekten und 

lngenieurkonsulenten, den gemäß § 57a Abs 2 KFG 1967 ermächtigten 
Vereinen und den einschlägigen Fachorganisationen der Wirtschafts-
kammer Österreich in Abstimmung mit dem zuständigen Landeshaupt-
mann durchgeführt. Der Landeshauptmann kann die ordnungsgemäße 
Durchführung der Schulungen stichprobenartig überwachen. Zu diesem 
Zweck sind ihm erforderlichenfalls die nötigen Auskünfte zu erteilen und 
Einblick in Unterlagen zu gewähren. 

Auch wenn Schulungsunterlagen vorliegen, so sind dennoch für eine 
ordnungsgemäße Schulung der geeigneten Personen spezielle Kenntnis-
se des schulenden Personales erforderlich. Aus diesem Grund sieht die 
Konzeption des vorgelegten Schulungsprogramms zwei Ebenen der Schu-
lung vor. 

Die erste zentralorganisierte Ebene betrifft die Ausbildung der schulen-
den Personen. Diese „Trainer“ werden in den sogenannten „Train the 
Trainer-Seminaren“ ausgebildet. Ziel dieses Seminars ist es, die Schwer-
punkte der Ausbildung der zur wiederkehrenden Begutachtung ermächtig-
ten und/oder geeigneten Personen bundesweit möglichst einheitlich si-
cherzustellen. 

Derzeit ist der Österreichische Wirtschaftsverlag mit der Organisation 
dieser „Train the Trainer-Seminare“ betraut. Den Trainern ist es mit diesem 
Kurs möglich, bei Ausbildungsveranstaltungen vorzutragen, entsprechend 
werden deshalb auch Teilnahmebestätigungen seitens der Bundesinnung 
der Kraftfahrzeugtechniker sowie des BMVIT ausgestellt (Anlage 3). 

Alle Personen, die Schulungen durchführen, müssen an diesen Semi-
naren teilnehmen, da dort alle Neuerungen auf gesetzlicher Ebene sowie 
Änderungen des Mängelkataloges, zusätzliche spezifische Informationen 
vorgetragen und diskutiert werden, wodurch eine Einheitlichkeit in den 
künftig vorzutragenden Informationen sichergestellt ist. Die Inhalte dieser 
Seminare werden von genannten Organisationen festgelegt. 

Analog zur periodischen Weiterbildung der geeigneten Personen wer-
den in Zukunft auch ergänzende spezielle Trainer-Weiterbildungsseminare 
abgehalten. Die Trainer haben sich im 3-Jahres-Rhythmus diesem Semi-
nar zu unterziehen, wobei dabei vorrangig Neuerungen auf juristischen-, 
technischen- sowie EDV-technischen Gebieten behandelt und diskutiert 
werden. 
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1.3.2.) 
Schulung der geeigneten Personen 
Die zweite Ebene betrifft die Schulung der geeigneten Personen. Für 

die ordnungsgemäße Durchführung der Grundschulung gem. Abs 3 der 
PBSTV (ausgenommen Spezialkurse) sind jeweils mehrere, entsprechend 
1.3.1. berechtigte und somit besonders ausgebildete Trainer einzusetzen. 
Vorgeschrieben werden zumindest drei Trainer, weiche jeweils für den 
juristischen-, den technischen- sowie den EDV-Teil, Fachkenntnisse ver-
mitteln können. Bei den periodischen Weiterbildungen gem. Abs 4 der 
PBSTV (ausgenommen Spezialkurse) kann jedoch, falls dies aus organi-
satorischen Gründen nicht anders möglich, auch nur ein Trainer einge-
setzt werden. 

1.4.) Nachweis der Schulungen 
1.4.1.) Bildungspass 
Zum Nachweis für den Besuch der erforderlichen Schulungen ist sei-

tens der für die Schulung verantwortlichen Organisationen für jeden Schu-
lungsteilnehmer ein sog. „§ 57a (KFG) Bildungspass“ auszustellen (Anla-
ge 4). Darin wird von den Organisationen die entsprechende Schulung 
mittels dem „§ 57a Schulungsstempel“ versehen. Von den Trainern nach 
1.3.1. wird die Teilnahme an den in Abs 3 und Abs 4 der PBSTV geforder-
ten Kursen mittels Unterschrift im Bildungspass zusätzlich zum Stempel 
bestätigt. Eine Darstellung der approbierten Stempelmuster der hierfür 
verantwortlichen Organisationen ist in Anlage 5 angeführt. Diese Stempel, 
auch für Bestätigung von Spezialkursen über Bremsanlagen von Schwer-
fahrzeugen nach § 3 Abs 3 Z 3 und Abs 4 Z 4, sind bei der Bundesinnung 
der Kraftfahrzeugtechniker zu beantragen. Stempel von Fahrzeug- oder 
Bremsenhersteller dürfen nur für die Bestätigung von Spezialkursen über 
Bremsanlagen von Schwerfahrzeugen nach § 3 Abs 3 Z 3 und Abs 4 Z 4, 
verwendet werden. 

Dies gilt in ähnlicher Weise auch für Schulungen gem. § 11 Abs 2 der 
PBSTV zum Fahrtschreiber/Kontrollgerät. Auch approbierte Stempel von 
Fahrtschreiber- und Kontrollgerätehersteller dürfen nur für diese Kursbe-
stätigungen verwendet werden. Andere Arten von Stempeln sind nicht 
zulässig. Alternativ dazu besteht für die Schulung verantwortlichen Orga-
nisationen die Möglichkeit, bei Vorliegen der entsprechenden (Spezial-) 
Kursbestätigungen der genannten Hersteller, diese im Bildungspass ein-
zutragen. 

Der Bildungspass als solches ist noch kein gültiger Nachweis für die 
Qualifikation als „geeignete Person“ gem. § 3 der PBSTVO. Die Eignung 
gemäß den gesetzlichen Vorgaben wird durch die jeweilige Landes-
behörde im Zuge des Ermächtigungsverfahrens für Betriebe festgestellt. 
Die für die Schulungen verantwortlichen Organisationen sind verpflichtet, 
alle erforderlichen Daten in die von der Bundesinnung der Kraftfahrzeug-
techniker erstellten Zentraldatenbank einzupflegen. Die von den berechtig-
ten Organisationen zugängliche Datenbank, hält sämtliche schulungsrele-
vanten Daten der vorgeschriebenen Kurse fest (Anlage 6). Jene Stellen, 
welche Spezialkurse über Bremsanlagen von Schwerfahrzeugen nach § 3 
Abs 3 Z 3 und Abs 4 Z 4 abhalten und keinen Zugriff auf die Zentraldaten-
bank haben, müssen die Daten aus den durchgeführten Schulungen zum 
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Einpflegen in die bestehende Datenbank an eine der verantwortlichen 
Organisationen übermitteln. 

Der Landeshauptmann hat zusätzlich die Möglichkeit, in den Daten-
bestand der sogenannten Zentraldatei für Bildungspässe Einsicht zu neh-
men, welche unter der Internetadresse www.globesoft.at/kfz und unter 
Verwendung eines spezifischen Kennwortes zugänglich gemacht wird. 
Der Landeshauptmann hat weiters die Möglichkeit, Eintragungen vorzu-
nehmen und in das Zugriffsprotokoll Einsicht zu nehmen. Kennwörter 
können seitens der Benutzer individuell gewählt werden. 

1.4.2.) Zusätzlich kann im Bildungspass bestätigt werden, dass der 
Passinhaber die persönliche Qualifikation erfüllt. Dies ist vor allem bei 
Personen notwendig, die vor 1. Juli 2001 bereits als geeignete Person im 
Sinne des § 3 Abs 1 in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 78/1998 
zur Durchführung der wiederkehrenden Begutachtung eingesetzt wurden, 
da diese gem. § 16 Abs 7 die Nachweise für eine Grundschulung nicht 
erbringen müssen. 

Diese Eintragung kann nur von den jeweiligen Landesinnungen der 
Kraftfahrzeugtechniker vorgenommen werden, da die entsprechenden 
Eintragungen auch in die Datenbank vorzunehmen sind. Zur Feststellung 
der persönlichen Qualifikation sind Nachweise über die Erfüllung von § 3 
Abs 2 sowie Nachweise über praktische Tätigkeiten im Bereich der § 57a-
Begutachtung vorzulegen. 

Die Eintragung im Bildungspass durch die lnnung der Kraftfahrzeug-
techniker hat im „Raum für Bemerkungen“ in folgender Weise zu erfolgen: 
Die Nachweise über die persönliche Qualifikation wird bestätigt durch: 
Meisterprüfungszeugnis; Lehrabschlusszeugnis; Diplomprüfungszeugnis 
einer Fachhochschule, HTL bzw. Universität und einem Praxisnachweis 
über die Tätigkeit in einem zur wiederkehrenden Begutachtung ermächtig-
ten Unternehmen“. Die Eintragung ist von einer hierfür verantwortlich 
gemachten Person der Landesinnung vorzunehmen. 

1.5.) Zum § 57a Bildungspass und dem Schulungskonzept gibt es zu-
sätzlich eine von der Bundesinnung der Kraftfahrzeugtechniker erstellte 
Unterlage (Anlage 7).“ 

§ 4. Einrichtung für die Begutachtung 

(1) Ziviltechniker oder Ingenieurbüros des einschlägigen Fachge-
bietes, Vereine oder zur Reparatur von Kraftfahrzeugen oder Anhän-
gern berechtigte Gewerbetreibende müssen für jede Begutachtungs-
stelle wenigstens über die in Anlage 2a für die Begutachtung der 
jeweiligen Fahrzeugkategorien vorgesehenen Einrichtungen verfü-
gen. Diese sind bei der Durchführung von wiederkehrenden Begut-
achtungen zu verwenden. 

(2) Bei Verwendung von Geräten, bei denen ein Ausdruck von 
Messergebnissen vorgeschrieben ist, ist der Messschrieb mit den 
Ergebnissen dem Prüfgutachten zuordenbar aufzubewahren. Die 
Aufbewahrung kann auch in elektronischer Form erfolgen. 
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§ 5. Begutachtungsformblatt 

(1) Das auf Grund der wiederkehrenden Begutachtung gemäß § 
57a Abs. 4 KFG 1967 auszustellende Gutachten ist auf einem Begut-
achtungsformblatt auszustellen. Die Inhalte der Prüfpositionen müs-
sen zumindest dem Muster der Anlage 1 entsprechen, wobei nur die 
jeweils festgestellten Mängel aufgedruckt werden. Auf dem Begut-
achtungsformblatt muss die ermächtigte Stelle nachvollziehbar er-
kennbar sein. Dies hat jedenfalls durch Verwendung des Begutach-
tungsstellenstempels (Abs. 3) zu erfolgen. Das Layout der Begutach-
tungsformblätter bedarf der Genehmigung durch den Bundesminis-
ter für Verkehr, Innovation und Technologie. 

(2) Zur Begutachtung von Fahrzeugen ermächtigte Stellen müssen 
sicherstellen, dass die Erstellung des Begutachtungsformblattes 
automationsunterstützt erfolgt und dass die solcherart erstellten und 
ausgefüllten Formblätter EDV-mäßig verarbeitbar sind. Der Begut-
achtungsdatensatz ist von den ermächtigten Stellen regelmäßig zu 
sichern und den Organen des Landeshauptmannes bei Revisionen 
zugänglich zu machen. Das Programm zur Erstellung des Begutach-
tungsformblattes und die Form des Datensatzes bedürfen der Ge-
nehmigung durch den Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie. Die ermächtigten Stellen haben stets eine solche Pro-
grammversion zu verwenden, mit der alle relevanten Daten erfasst 
und übergeben werden können. Im Falle von up-date-Versionen 
muss diese spätestens ein Jahr nach Genehmigung dieser Version 
durch den Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie 
verwendet werden. 

(3) Der Landeshauptmann hat den zur wiederkehrenden Begutach-
tung ermächtigten Stellen eine Begutachtungsstellennummer zuzu-
weisen. Die Begutachtungsstellenstempel müssen dem Muster der 
Anlage 3 entsprechen und dürfen ausschließlich auf dem im Begut-
achtungsformblatt dafür vorgesehenen Raum oder in Fällen aus-
drücklicher gesetzlicher oder verordnungsmäßiger Ermächtigung 
verwendet werden. Der Ermächtigte hat dem Landeshauptmann un-
verzüglich ein Muster des Abdruckes des Begutachtungsstel-
lenstempels zu übermitteln und die Anzahl der in der Begutach-
tungsstelle verwendeten Begutachtungsstellenstempel bekanntzu-
geben. Im Falle der Zurücklegung, des Widerrufes oder bei Erlöschen 
der Ermächtigung sind sämtliche Begutachtungsstellenstempel un-
verzüglich dem Landeshauptmann abzuliefern oder auf dessen An-
ordnung auszufolgen. Die Ablieferung begründet keinen Anspruch 
auf Entschädigung.  

§ 6. Begutachtungsplakette 

(1) Die Begutachtungsplaketten gemäß § 57a Abs 5 KFG 1967 
müssen unbeschadet der Fälle des Abs 2 nach dem Muster 1 der An-
lage 4 (grün) ausgeführt sein. 

(2) Für 
1. Elektrofahrzeuge, 
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2. Fahrzeuge der Klasse M1 und N1, die den Bestimmungen des 
§ 1d Abs 1 Z 3 der Kraftfahrgesetz-Durchführungsverordnung 
(KDV) 1967 in der Fassung der Verordnung BGBl. Nr. 214/1995 
(40. Novelle zur KDV 1967) sowie 

3. Fahrzeuge der Klasse M1 und N1, die den Bestimmungen des 
§ 1d Abs 1 Z 3 Kategorie A der Kraftfahrgesetz-Durchfüh-
rungsverordnung (KDV) 1967 in der Fassung der Verordnung 
BGBl. Nr. 362/1987 (22. Novelle zur KDV 1967), wobei für Fahr-
zeuge mit Selbstzündungsmotor, die vor dem 31. Dezember 
1986 genehmigt worden sind, ein NOx-Wert von 0,93 g/km 
maßgebend ist, entsprechen, 

4. Fahrzeuge der Klasse L, die folgende Abgasgrenzwerte nicht 
überschreiten: 

 
 gemessen nach CO 

(g/km)
HC 
(g/km)

NOx 
(g/km) 

Absorptions- 
beiwert ** 
(m-1) 

L1e 
 

1,0          1,2 

L2e/L6e 
 

97/24/EG 
idF.2002/51/EG
Kap. V 
Anh. I 

3,5          2,4 

L3e/L4e 
<150ccm 

5,5 1,2 0,3 

L3e/L4e 
≥150ccm 

5,5 1,0 0,3 

L5e/L7e mit 
Fremdzündungs
motor 

7,0 1,5 0,4 

L5e/L7e mit 
Selbstzündungs
motor 

97/24/EG 
idF.2002/51/EG
Kap. V 
Anh. II  

2,0 1,0 0,65 

97/24/EG 
idF.2002/51/EG
Kap. V 
Anh. III 
 
 
2,5 
 
 

 
 
 **) für Fahrzeuge mit Dieselmotor 

5. Kraftfahrzeuge mit einem höchsten zulässigen Gesamtge-
wicht von mehr als 3 500 kg, die den Bestimmungen des § 1d 
Abs 1 Z 5 der Kraftfahrgesetz-Durchführungsverordnung 
(KDV) 1967 in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 80/1997 
(42. KDV- Novelle) entsprechen, und 

6. Anhänger 
müssen Begutachtungsplaketten nach dem Muster 2 der An-
lage 4 (weiß) ausgeführt sein. Bestehen Bedenken, ob das 
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Fahrzeug in eine der oben angeführten Kategorien fällt, so ist 
eine Begutachtungsplakette gemäß Abs 1 (Muster 1 der An-
lage 4) anzubringen. 

(3) Auf den Begutachtungsplaketten ist das Kennzeichen des 
Fahrzeuges in dem am Kopf der Plakette befindlichen weißen Feld 
durch Lochmarkierung anzubringen. 

(4) Wurde die an einem Fahrzeug angebrachte Begutachtungspla-
kette zerstört oder unlesbar, so ist dem Zulassungsbesitzer auf Ver-
langen von einer ermächtigten Stelle eine Ersatzplakette auszufolgen 
oder am Fahrzeug anzubringen. Allfällige Einschränkungen des Er-
mächtigungsumfanges sind dabei unbeachtlich. Wurde die seinerzei-
tige Begutachtung von einer anderen ermächtigten Stelle durchge-
führt, so ist eine Kopie des Begutachtungsformblattes als Nachweis 
darüber abzulegen. 

§ 7. Beschaffenheit der Begutachtungsplakette 

(1) Begutachtungsplaketten müssen aus einer lichtechten, wetter-
festen, schlagfesten, widerstandsfähigen und PVC-freien Folie be-
stehen und der innerste Kreis muß als Chromhologramm ausgeführt 
sein, das dauernd fest mit der Folie verbunden ist und das Bundes-
wappen mit der Umschrift „Republik Österreich“ zu enthalten hat. 

(2) Die Folie muß folgende Voraussetzungen erfüllen: 
1. sie muß aus einem im Licht eines Scheinwerfers weiß oder 

gelb rückstrahlenden Stoff bestehen, 
2. ihre rückstrahlenden Teile müssen vollständig unter einer 

glatten Oberfläche liegen und hinsichtlich ihrer Rückstrahl-
wirkung den Anforderungen der Anlage 5 entsprechen, 

3. (entfallen.) 
4. sie muß auf der Rückseite mit einer bis zur Anbringung am 

Fahrzeug geschützten, vorbeschichteten, druckempfindlichen, 
zur Anbringung an starren Teilen des Fahrzeuges bei Tempe-
raturen von nicht weniger als –5° C geeigneten Klebeschicht 
versehen sein, die Haftung am Fahrzeug muß innerhalb eines 
Temperaturbereiches von –35° C bis +70° C gewährleistet 
sein, 

5. sie muß mit einem vom Bundesminister für Verkehr, Innova-
tion und Technologie festgesetzten Wasserzeichen versehen 
sein, das unter den Außenschichten der Folie angebracht ist 
und ohne Zerstörung der Folie weder durch chemische noch 
durch mechanische Einwirkungen entfernt werden kann, 

6. sie muß auf dem an ihrem Kopf befindlichen weißen Feld eine 
aus lateinischen Großbuchstaben und arabischen Ziffern be-
stehende fortlaufende Numerierung tragen, die zur nachträg-
lichen Ermittlung des Erzeugers der Plakette geeignet ist, 

7. sie muß die Prüfvorschrift nach Anlage 5 erfüllen. 

§ 8. Ermächtigung zur Herstellung von Begutachtungsplaketten 
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(1) Die Ermächtigung zur Herstellung von Begutachtungsplaketten 
(§ 57a Abs 7 KFG 1967) kann nur erteilt werden, wenn der Antragstel-
ler die Gewerbeberechtigung zur Ausübung des Gewerbes der Schil-
derhersteller und des Gewerbes der Kunststoffverarbeiter besitzt. Bei 
juristischen Personen muß der gewerberechtliche Geschäftsführer 
diese Voraussetzungen erfüllen. 

(2) Weiters muß der Antragsteller, bei juristischen Personen der 
gewerberechtliche Geschäftsführer, über folgende zusätzliche Kennt-
nisse und Fähigkeiten, die zur Erfüllung der mit dieser Bewilligung 
verbundenen Aufgaben erforderlich sind, verfügen: 

1. Beschneiden, Stanzen und Perforieren von Metall- und Kunst-
stoffverbundfolien, 

2. Siebdruck auf Metall- und Kunststoffverbundfolien, 
3. Heißprägetechnik und thermische Einfärbung auf Metall- und 

Kunststoffverbundfolien mit den für die Begutachtungsplaket-
tenherstellung erforderlichen Farben, 

4. besondere Fähigkeiten und Kenntnisse in der Leitung von 
Produktionsbetrieben, wobei vor allem auf folgende Schwer-
punkte zu achten ist: 

4.1 integrierte Serien- und Einzelproduktion, 
4.2 Organisation und Leitung von Produktionen, die hohen Sicher-

heitsanforderungen unterliegen, 
4.3 geordnete und kontrollierte Bestell- und Lieferorganisation. 
(3) Der Hersteller der Begutachtungsplakette hat in diese über 

Anordnung der bestellenden Behörde das Kennzeichen der mit der 
Begutachtungsplakette gemeinsam zu liefernden Kennzeichentafel in 
die Begutachtungsplakette einzuperforieren und der Kennzeichenta-
fel beizupacken. Der Hersteller der Begutachtungsplakette hat den 
von ihm belieferten Behörden kostenlos eine Maschine zum Anbrin-
gen der Kennzeichenperforation beizustellen und diese kostenlos zu 
warten und betriebsfähig zu halten sowie für die Dauer dieser Arbei-
ten unentgeltlich eine Ersatzmaschine zur Verfügung zu stellen. Der 
Hersteller der Begutachtungsplakette hat weiters in angemessenem 
Zeitraum den ermächtigten Stellen kostenlos eine Software zur Er-
fassung der Daten des Begutachtungsformblattes zur Verfügung zu 
stellen und für erforderliche Anpassungen und Aktualisierungen 
dieser Software zu sorgen. Diese Software muss auch die erforderli-
chen Applikationen für die im Rahmen der Qualitätssicherung durch-
zuführenden Revisionen des Landeshauptmannes aufweisen. Diese 
Leistungen sind Bestandteil der Herstellungskosten. 

(4) Das Entgelt für den Hersteller wird mit 1,45 Euro pro Begutach-
tungsplakette mit Chromhologramm festgesetzt. 

§ 9. Anbringung der Begutachtungsplakette 

(1) Die Begutachtungsplakette muß so am Fahrzeug angebracht 
sein, daß das Jahr und der Monat der vorgeschriebenen nächsten 
wiederkehrenden Begutachtung des Fahrzeuges durch je eine in den 
zugehörigen Feldern der Plakette angebrachte Lochmarkierung nach 
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dem Anbringen der Begutachtungsplakette auf dem Fahrzeug deut-
lich sichtbar ist. 

(2) Die Begutachtungsplakette muss außen am Fahrzeug so ange-
bracht sein, dass ihr unterster Punkt nicht weniger als 40 cm und ihr 
oberster Punkt nicht mehr als 190 cm über der Fahrbahn liegt. Die 
Begutachtungsplakette darf nur angebracht sein 

a) bei Kraftwagen und mehrspurigen Krafträdern mit karosserie-
artigem Aufbau im rechten Seitenbereich der Windschutz-
scheibe; bei klappbaren Windschutzscheiben sowie bei Fahr-
zeugen mit Windschutzscheiben, die eine Anbringung der 
Begutachtungsplakette innerhalb der oben angeführten Maße 
nicht gestatten, an der rechten Seite vor der vordersten Tür-
öffnung, 

b) bei anderen als in der lit a angeführten Krafträdern an der 
rechten Seite des Scheinwerfers oder in der Nähe des Schein-
werfers. 

c) bei Anhängern an der Deichsel oder neben der Deichsel 
rechts von der Längsmittelebene des Fahrzeuges, bei Sattel-
anhängern an der Vorderseite rechts von der Längsmittel-
ebene des Fahrzeuges. 

(3) Das Anbringen mehrerer Begutachtungsplaketten an einem 
Fahrzeug nebeneinander oder aufeinander ist unzulässig. 

3. ABSCHNITT 
Durchführung der Überprüfung und Begutachtung von 
Fahrzeugen 

§ 10. Mängelgruppen 

(1) Für die Überprüfung gemäß §§ 56 und 57 KFG 1967 und Begut-
achtung gemäß § 57a KFG 1967 von Fahrzeugen sind die zutreffen-
den Positionen des Kataloges der Prüfpositionen gemäß Anlage 6 zu 
prüfen. 

(2) Es sind folgende Mängelgruppen zu unterscheiden, wobei 
Vorschriftsmängel nur bei Fahrzeugprüfungen gemäß § 56 KFG 1967 
oder bei Fahrzeugen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht 
von mehr als 3500 kg in Betracht zu ziehen sind: 

1. Ohne Mängel: 
Fahrzeuge, die keine Mängel aufweisen, die nicht übermäßigen 
Lärm, Rauch, üblen Geruch oder schädliche Luftverunreini-
gungen verursachen und die den gesetzlichen Vorschriften 
entsprechen. 

2. Leichte Mängel (LM): 
Fahrzeuge mit Mängeln, die keinen nennenswerten Einfluß 
auf die Verkehrs- und Betriebssicherheit des Fahrzeuges ha-
ben, nicht übermäßigen Lärm, Rauch, üblen Geruch oder 
schädliche Luftverunreinigungen verursachen und bei denen 
eine kurzzeitige Abweichung von den gesetzlichen Vorschrif-
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ten hingenommen werden kann. Diese Fahrzeuge weisen 
dann die Voraussetzung zur Erlangung einer Begutachtungs-
plakette gemäß § 57a Abs 5 KFG 1967 bzw. der Bestätigung 
gemäß § 57 Abs 6 KFG 1967 auf. Bei Fahrzeugen mit leichten 
Mängeln ist der Fahrzeuglenker oder Zulassungsbesitzer dar-
auf hinzuweisen, daß diese Mängel behoben werden müssen. 

3. Schwere Mängel (SM): 
 Fahrzeuge mit Mängeln, die die Verkehrs- und Betriebssi-

cherheit des Fahrzeuges beeinträchtigen oder Fahrzeuge, die 
übermäßigen Lärm, Rauch, üblen Geruch oder schädliche 
Luftverunreinigungen verursachen. Diese Fahrzeuge weisen 
nicht die Voraussetzung zur Erlangung einer Begutachtungs-
plakette gemäß § 57a Abs. 5 KFG 1967 bzw. der Bestätigung 
gemäß § 57 Abs. 6 KFG 1967 auf. Bei Fahrzeugen mit schwe-
ren Mängeln ist der Fahrzeuglenker oder Zulassungsbesitzer 
darauf hinzuweisen, dass das Fahrzeug auf Grund des fest-
gestellten Mangels nicht verkehrs- und betriebssicher ist und 
diese Mängel bei der nächsten in Betracht kommenden Werk-
stätte behoben werden müssen. 

4. Mängel mit Gefahr im Verzug (GV): 
 Fahrzeuge mit Mängeln, die zu einer direkten und unmittelba-

ren Gefährdung der Verkehrssicherheit führen oder mit denen 
eine unzumutbare Belästigung durch Lärm, Rauch, üblem Ge-
ruch oder schädliche Luftverunreinigungen verursacht wer-
den. Der Lenker des Fahrzeuges ist darauf hinzuweisen, dass 
das Fahrzeug auf Grund des festgestellten Mangels nicht ver-
kehrs- und betriebssicher ist und eine weitere Verwendung 
des Fahrzeuges eine direkte und unmittelbare Gefährdung der 
Verkehrssicherheit darstellt. Solche Mängel sind umgehend 
zu beheben. Wird ein solcher Mangel im Zuge einer Prüfung 
an Ort und Stelle gemäß § 58 KFG 1967 festgestellt, so sind 
im Sinne des § 58 Abs. 2 letzter Satz KFG 1967 Zulassungs-
schein und Kennzeichentafeln abzunehmen. 

5. Vorschriftsmangel (VM): 
Diese Position ist nicht vorschriftsmäßig bzw. entspricht nicht 
dem genehmigten Zustand. Diese Fahrzeuge weisen nicht die 
Voraussetzungen zur Erlangung einer Begutachtungsplakette 
gemäß § 57a KFG 1967 oder der Bestätigung gemäß § 57 
Abs 6 KFG 1967 auf. Bei Fahrzeugen mit Vorschriftsmängeln 
ist der Fahrzeuglenker bzw. Zulassungsbesitzer darauf hin-
zuweisen, daß das Fahrzeug umgehend in einen vorschrifts-
konformen Zustand zu versetzen ist. Gegebenenfalls hat der 
Zulassungsbesitzer die Änderung am Fahrzeug dem zustän-
digen Landeshauptmann gemäß § 33 KFG 1967 anzuzeigen. 

(3) Die Überprüfung oder Begutachtung des Fahrzeuges und die 
Zuordnung der festgestellten Mängel in die einzelnen Mängelgruppen 
haben nach Anlage 6 zu erfolgen. Der in der Anlage 6 enthaltene 
Katalog der Prüfpositionen beinhaltet die häufigsten Mängel und ihre 
Zuordnung in eine der Mängelgruppen. Abweichungen hinsichtlich 
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der Mängelbeurteilung sind, wenn es die Bauvorschriften zum Zeit-
punkt der erstmaligen Zulassung und unter Berücksichtigung allfälli-
ger gesetzlicher Nachrüstpflichten erfordern, zulässig. Nicht in der 
Anlage 6 explizit aufgelistete Mängel sind nach dem Stand der Tech-
nik zu beurteilen. Fahrzeuge, die aufgrund ihrer Bauart vom techni-
schen Standard abweichen und auf die daher einige Prüfverfahren 
möglicherweise nicht anwendbar sind, sind nach Herstellerangaben 
zu beurteilen. Werden mehrere Mängel festgestellt, richtet sich die 
Einstufung des Fahrzeuges in eine der Mängelgruppen nach dem 
schwersten Mangel. Bei mehreren Mängeln derselben Mängelgruppe 
kann das Fahrzeug in die nächst höhere Mängelgruppe eingestuft 
werden, wenn die zu erwartenden Auswirkungen auf Grund des Zu-
sammenwirkens dieser Mängel sich verstärken. Die Einstufung des 
Fahrzeuges in eine der Mängelgruppen liegt in der pflichtgemäßen 
Entscheidung des für die Prüfung oder Begutachtung verantwortli-
chen Organs. 

(4) Die Fahrzeugbegutachtung hat entsprechend einem vom Bun-
desminister für Verkehr, Innovation und Technologie genehmigten 
Mängelkatalog zu erfolgen. Dieser Mängelkatalog ist entsprechend 
dem jeweiligen Stand der Technik zu ergänzen. Die Beurteilung der 
festgestellten Mängel hat jedoch nach Anlage 6 zu erfolgen. 

(5) Bei Prüfungen an Ort und Stelle gemäß § 58 KFG 1967 ist be-
züglich der Mängelbeurteilung nach Abs. 2 und 3 sowie Anlage 6 
vorzugehen. Im darüber ausgestellten Gutachten ist bei den festge-
stellten Mängeln jeweils anzugeben, ob der Mangel für den Lenker 
vor Antritt bzw. während der Fahrt erkennbar war und ob der Mangel 
in die Verantwortung des Zulassungsbesitzers fällt. 

§ 10a. Technische Unterwegskontrollen  

Bei technischen Unterwegskontrollen gemäß § 58 Abs. 2a KFG 1967 
sind einer, mehrere oder alle der im Prüfbericht gemäß Anlage 6a 
vorgesehenen Prüfpunkte zu überprüfen. Die Zuordnung und Beur-
teilung festgestellter Mängel richtet sich nach § 10. Das Ergebnis der 
Prüfung ist im Prüfbericht festzuhalten. Die Inhalte des Prüfberichtes 
müssen dem Muster der Anlage 6a entsprechen. Werden bei der 
Überprüfung der Abgasemissionen oder der Bremsanlage auch Mes-
sungen durchgeführt, so sind auch die Messergebnisse im Prüf-
bericht festzuhalten. Die für die technischen Unterwegskontrollen 
eingesetzten Prüforgane müssen mindestens die persönlichen Vor-
aussetzungen des § 3 für die geeigneten Personen erfüllen. 

4. ABSCHNITT 
Prüfung von Fahrtschreibern oder Kontrollgeräten und 
Geschwindigkeitsbegrenzern 

§ 11. Prüfung von Fahrtschreibern oder Kontrollgeräten 
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(1) Die Ermächtigung zur Prüfung von Fahrtschreibern gem. § 24 
Abs 5 KFG 1967 oder von Kontrollgeräten gemäß § 24 Abs 7 KFG 
1967 darf nur erteilt werden, wenn die Prüfstelle wenigstens über 
folgende Einrichtungen verfügt: 

1. geeigneter und in einem Mitgliedstaat der EU zur Eichung zu-
gelassener Rollenprüfstand mit Anzeige der abgerollten 
Wegstrecke oder eine mindestens 20 m lange gerade und 
ebene Meßstrecke; der Rollenprüfstand muß durch einen vom 
Landeshauptmann anerkannten Betrieb für die Wartung und 
Kalibrierung von solchen Geräten, durch einen befugten Zivil-
techniker oder eine staatlich autorisierte Prüf- oder Kalibrier-
stelle überprüft sein; die Überprüfung darf nicht mehr als zwei 
Jahre zurückliegen; die Aufzeichnungen über die Kalibrierun-
gen sind aufzubewahren und auf Verlangen der Ermächti-
gungsbehörde dieser vorzulegen, 

2. geeichte oder kalibrierte Prüfgeräte für den Fahrtschrei-
ber/Kontrollgerät für die Geschwindigkeits- und Wegstre-
ckenmessung sowie für den entsprechenden Aufschrieb, 

3. kalibriertes Messgerät für die Wegdrehzahl „w“ (Anzahl der 
Umdrehungen oder Impulse am Eingang der Fahrtschreiber-
anlage/Kontrollgeräteanlage auf einer Wegstrecke von 1 km), 

4. Auswertgerät mit Lupe für Schaublattprüfungen, 
5. Uhrenprüfgerät (kann auch in Meßgeräten integriert sein), 
6. Prüfschablonen zur Feststellung von Schreibstiftverbiegungen, 
7. Plombiereinrichtungen mit dem Plombierungszeichen (Zange 

und Schlagwerkzeug), 
8. Reifenfüllanlage und geeichtes Reifenluftdruckmeßgerät und 
9. Werkzeuge und weitere Meßgeräte nach Angabe der Herstel-

ler der zu prüfenden Fahrtschreibermarken, 
 10. für die Prüfung von digitalen Kontrollgeräten zusätzlich über 

geeignete, vom Kontrollgerätehersteller freigegebene Hard- 
und Software zum Kalibrieren der digitalen Kontrollgeräte und 
zum Herunterladen und Speichern der erforderlichen Daten 
sowie über die dafür notwendigen adäquaten Schnittstellen. 

(2) Die für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfung geeig-
neten Personen müssen die hiefür erforderlichen Erfahrungen auf 
den Gebieten der Kraftfahrzeugtechnik, Elektronik und der Feinme-
chanik besitzen. Sie müssen nachweislich an einem mindestens 
zweitägigen Lehrgang (Aufbaulehrgang) eines Fahrtschreiber- oder 
Kontrollgeräteherstellers oder eines Herstellers von Prüfgeräten für 
Fahrtschreiber oder Kontrollgeräte mit Erfolg teilgenommen haben. 
Die für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen geeigne-
ten Personen müssen nach dem Aufbaulehrgang mindestens alle 
zwei Jahre an einem mindestens eintägigen Lehrgang über Aufbau, 
Funktion und Prüfung von Fahrtschreibern/Kontrollgeräten (Fortbil-
dungslehrgang) eines Fahrtschreiber- oder Kontrollgeräteherstellers 
oder eines Herstellers von Prüfgeräten für Fahrtschreiber oder Kon-
trollgeräte mit Erfolg teilnehmen. Darüber ist der Behörde auf Ver-
langen ein Nachweis vorzulegen. Als Stichtag für die Fortbildung gilt 
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das Datum der Absolvierung des Aufbaulehrganges bzw. der letzten 
absolvierten Fortbildung. Wird bis zum Ablauf der Frist für die nächs-
te fällige Fortbildung diese nicht absolviert, so darf diese Person bis 
zur Nachholung der Fortbildung noch für einen Zeitraum von vier 
Monaten als geeignete Person eingesetzt werden. Wird die erforderli-
che Fortbildung nicht innerhalb von weiteren zwei Jahren ab dem 
Zeitpunkt durchgeführt, bis zu dem die Person noch als geeignete 
Person tätig sein durfte, so ist neuerlich der Aufbaulehrgang zu ab-
solvieren. 

(2a) Die für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfung von 
digitalen Kontrollgeräten geeigneten Personen müssen zusätzlich zu 
den Anforderungen des Abs. 2 nachweislich an einem mindestens 
dreitägigen Lehrgang (Aufbaulehrgang) eines Herstellers von digita-
len Kontrollgeräten mit Erfolg teilgenommen haben. Nach dem Auf-
baulehrgang müssen sie mindestens alle zwei Jahre an einem min-
destens eintägigen Lehrgang über Aufbau, Funktion und Prüfung 
von digitalen Kontrollgeräten (Fortbildungslehrgang) eines Herstel-
lers von digitalen Kontrollgeräten mit Erfolg teilnehmen. Dieser Fort-
bildungslehrgang kann mit dem Fortbildungslehrgang gemäß Abs. 2 
zu einem eintägigen Kontrollgerät-Fortbildungslehrgang zusammen-
gezogen werden. Über die Teilnahme an den Fortbildungslehrgängen 
ist der Behörde auf Verlangen ein Nachweis vorzulegen. Die Rege-
lungen des Abs. 2 hinsichtlich des Stichtages für die Fortbildungen, 
die Überziehungsmöglichkeit und die neuerliche Absolvierung des 
Aufbaulehrganges sind anzuwenden. 

(3) Die Prüfung der Fahrtschreiberanlage gemäß § 24 Abs 4 KFG 
1967 bzw. des Kontrollgerätes gemäß § 24 Abs 7 KFG 1967 hat jeden-
falls zu umfassen: 

1. Prüfung des Fahrtschreibers/Kontrollgerätes: 
Der Fahrtschreiber muss einer als eichfähig anerkannten Ty-
pe angehören. 
Das Kontrollgerät muss einer Type mit EWG-Bauartgeneh-
migung angehören. 
Das Vorhandensein des Einbauschildes und die Unversehrt-
heit der Plomben des Fahrtschreibers/ Kontrollgerätes und 
der anderen Einbauteile sind zu überprüfen. 

2. Prüfung der Angleichung an das Kraftfahrzeug: 
2.1 mechanisch anzugleichende Fahrtschreiber/Kontroll-

geräte: 
2.1.1 Gerätekonstante „k“ (Anzahl der Umdrehungen oder 

Impulse am Eingang des Fahrtschreibers/ Kontroll-
gerätes auf einer Wegstrecke von 1 km) des Fahrt-
schreibers/Kontrollgerätes feststellen, 

2.1.2 Bestimmung der Wegdrehzahl „w“, 
2.1.3 Kontrolle der Übersetzung der Angleichgetriebe: 

Die Wegdrehzahl „w“ muss an die Gerätekonstante 
„k“ mit einer Abweichung von höchstens ±2 vH an-
geglichen sein. 

2.2 elektronisch anzugleichende Fahrtschreiber/Kontrollgeräte: 
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2.2.1 Bestimmung der Wegdrehzahl „w“, 
2.2.2 Die Gerätekonstante „k“ muss an die Wegdrehzahl 

„w“ mit einer Abweichung von höchstens ±2 vH an-
geglichen sein. 

3. Bei der Prüfung nach Z 2 ist die Messung des Fahrzeuges wie 
folgt vorzunehmen: 
3.1 mit unbeladenem Fahrzeug in fahrbereitem Zustand nur 

mit einem Fahrer besetzt, 
3.2 verkehrssichere Fahrzeugreifen mit dem vom Fahrzeug-

hersteller empfohlenen Innendruck, 
3.3 geradlinige Bewegung des Fahrzeuges auf ebener Straße 

mit einer Geschwindigkeit von mindestens 3 km/h und 
nicht mehr als 15 km/h oder auf einem Rollenprüfstand 
gemäß Abs 1 Z 1. 

4. Die Antriebsteile und elektrischen Verbindungen sind auf be-
triebssichere Montage, einwandfreie Funktion und, soweit 
dies durch das prüfende Organ beurteilt werden kann, auf 
Eingriffssicherheit zu prüfen. 

5. Untersuchung des Fahrtschreibers/Kontrollgerätes auf Eigen-
fehler: 
5.1 Schaublatt mit Fahrzeugdaten, Datum und Namen des 

Prüfers ausfüllen und in den Fahrtschreiber/das Kontroll-
gerät einlegen, 

5.2 Fahrtschreiber/Kontrollgerät mit kalibriertem Prüfgerät 
kontrollieren, ob die zulässigen Fehlergrenzen entspre-
chend Anhang I Kap. III lit. f der Verordnung (EWG) Nr. 
3821/85, ABl. Nr. L 370 vom 31. Dezember 1985, S 8, ein-
gehalten werden. 

6. Schreiben eines Prüfdiagramms: 
6.1 drei Geschwindigkeitsmesswerte je nach höchstem 

Messbereich des Fahrtschreibers/Kontrollgerätes anfahren 
(40 km/h, 80 km/h, 120 km/h für einen Messbereich von 
125 km/h, bei anderen Messbereichen drei Geschwindig-
keiten nach den Angaben des Herstellers des Fahrt-
schreibers/Kontrollgerätes), 

6.2 Leitliniendiagramm aufzeichnen: kurzzeitiges Hochfahren 
bis zum Messbereichsendwert, nach etwa 60 Sekunden 
möglichst schneller Abfall der Geschwindigkeit bis zum 
Stillstand, wieder Hochfahren bis zum Messbereichsend-
wert, anschließend auf drei Geschwindigkeiten absenken, 
wobei auf jeder etwa 60 Sekunden zu verharren ist. So-
fern der Fernschreiber/das Kontrollgerät mit einer 
Selbstdiagnose ausgerüstet ist, ist diese nach den Anga-
ben des Herstellers zu überprüfen. 

6.3 Prüfschaublatt durch Auswertgerät mit Lupe kontrollie-
ren, ob die Aufschriebe auf dem Schaublatt innerhalb der 
vom Hersteller des Fahrtschreibers/Kontrollgerätes fest-
gelegten Grenzen liegen. 
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(3a) Die Prüfung des digitalen Kontrollgerätes gemäß § 24 Abs. 7 
KFG 1967 hat jedenfalls zu umfassen: 

 - ordnungsgemäße Arbeitsweise des Kontrollgeräts, ein-
schließlich der Funktion Datenspeicherung auf Kontrollgerät-
karten, 

 - die Einhaltung der Bestimmungen gemäß der Verordnung 
(EWG) Nr. 3821/85 Anhang IB Kapitel III.2.1 und III.2.2 über die 
zulässigen Fehlergrenzen des Geräts in eingebautem Zu-
stand, 

 - die Unversehrtheit der Plombierung des Geräts und der an-
deren Einbauteile, 

 - das Vorhandensein des Einbauschilds, 
 - das Vorhandensein des Prüfzeichens auf dem Kontrollgerät, 
 - die Reifengröße und der tatsächliche Reifenumfang, 
 - Prüfausdruck mittels des im Kontrollgerät eingebauten Dru-

ckers. 
Bestandteil dieser Überprüfungen muss eine Kalibrierung sein. 
1. Messung der Anzeigefehler: 

1.1 mit unbeladenem Fahrzeug im fahrbereiten Zustand nur 
mit einem Fahrer besetzt, 

1.2 verkehrssichere Fahrzeugreifen mit dem vom Fahrzeug-
hersteller empfohlenen Innendruck, 

1.3 geradlinige Bewegung des Fahrzeuges auf ebener Straße 
mit einer Geschwindigkeit von mindestens 3 km/h und 
nicht mehr als 15 km/h oder auf einem kalibrierten Rol-
lenprüfstand mit einer Geschwindigkeit von mindestens 
2,5 km/h und nicht mehr als 50 km/h. 

2. Messung der zurückgelegten Wegstrecke: 
2.1 die Messung kann entweder nur bei Vorwärtsfahrten oder 

als Kumulierung der Vorwärts- und der Rückwärtsfahrt 
erfolgen, 

2.2 das Kontrollgerät muss Wegstrecken von 0 bis 9 999 999,9 
km messen können, 

2.3 die simuliert gemessene Wegstrecke muss innerhalb fol-
gender Fehlergrenzen liegen: 
2.3.1 +/- 1% vor dem Einbau, 
2.3.2 +/- 2% beim Einbau und den regelmäßigen Nachprü-

fungen, 
2.3.3 +/- 4% während des Betriebes. 

 Die Wegstreckenmessung hat auf mindestens 0,1 km genau zu 
erfolgen. 

3. Geschwindigkeitsmessung: 
3.1 das Kontrollgerät muss eine Geschwindigkeit von 0 bis 

220 km/h messen können, 
3.2 zur Gewährleistung einer zulässigen Fehlergrenze der an-

gezeigten Geschwindigkeit im Betrieb von +/- 6 km/h und 
unter Berücksichtigung, einer Fehlergrenze von +/- 2 
km/h für Inputabweichungen (Reifenabweichungen, .), ei-
ner Fehlergrenze von +/-1 km/h bei Messungen beim Ein-
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bau oder bei den regelmäßigen Nachprüfungen, darf das 
Kontrollgerät bei Geschwindigkeiten zwischen 20 und 
180 km/h und bei Wegdrehzahlen des Fahrzeugs zwi-
schen 4 000 und 25 000 Imp/km die Geschwindigkeit in-
nerhalb einer Fehlergrenze von +/- 1 km/h (bei konstanter 
Geschwindigkeit) messen, 

3.3 aufgrund der Auflösung der Datenspeicherung ergibt sich 
eine weitere zulässige Fehlergrenze von +/-0,5 km/h für 
die vom Kontrollgerät gespeicherte Geschwindigkeit. Die 
Geschwindigkeitsmessung muss auf mindestens 1 km/h 
genau erfolgen. 

4. Die Prüfabläufe und die Erstellung des Prüfdiagramms müssen 
nach den Vorgaben des Herstellers des digitalen Kontrollgerätes 
erfolgen.  

5. Kalibrierung: 
Bei der Kalibrierung müssen folgende Vorgänge ausgeführt wer-

den: 
5.1 Koppelung des Weg- und/oder Geschwindigkeitsgebers 

mit der Fahrzeugeinheit, 
5.2 digitale Angleichung der Konstante des Kontrollgerätes 

(k) an die Wegimpulszahl (w) des Fahrzeuges (Kraftfahr-
zeuge mit mehreren Hinterachsübersetzungen müssen 
mit einer Umschalteinrichtung ausgerüstet sein, durch 
die die verschiedenen Untersetzungsverhältnisse auto-
matisch auf die Wegimpulszahl angebracht werden, für 
die das Gerät abgestimmt wurde), 

5.3 Kontrolle und gegebenenfalls Einstellung der aktuellen 
Uhrzeit (UTC - Zeit), gegebenenfalls die Einstellung des 
aktuellen Kilometerstandes (Gerätetausch), 

5.4 Aktualisierung der im Massenspeicher gespeicherten 
Kenndaten des Weg-, und/oder Geschwindigkeitsgebers, 

5.5  Kontrolle der Geschwindigkeitsgrenze. 
(4) Nach jeder Prüfung des Fahrtschreibers oder des analo-

gen/digitalen Kontrollgerätes ist ein Prüfnachweis gemäß Anlage 7, 
oder ein elektronischer Ausdruck, sofern dieser inhaltlich der Anlage 
7 entspricht, auszustellen. Maßnahmen zur Verhinderung unerlaubter 
Eingriffe sind darin festzuhalten. Nach jeder Prüfung/Kalibrierung 
des digitalen Kontrollgeräts muss ein Ausdruck der technischen 
Daten mittels des Druckers am Kontrollgerät sowie ein Download der 
Werkstattkartendaten erstellt werden. Beim Austausch oder bei der 
Reparatur eines digitalen Kontrollgerätes, jedem möglichen und 
nicht möglichen Datendownload durch einen gemäß § 24 Abs. 5 KFG 
Ermächtigten, ist ein Downloadzertifikat gemäß Anlage 8 auszustel-
len. 

(5) Fahrtschreiber/Kontrollgeräte sind nach jeder Prüfung mit ei-
nem leicht zugänglichen und gegen nachträgliche Abänderung ge-
sicherten Einbauschild am Fahrtschreiber/Kontrollgerät zu versehen, 
welches gleichzeitig die Bescheinigung der Überprüfung darstellt. 
Bei Fahrtschreibern/Kontrollgeräten, auf denen die Anbringung nicht 
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möglich oder die leichte Zugänglichkeit nicht gegeben ist, ist das 
Einbauschild an gut sichtbarer Stelle in der Nähe des Fahrtschrei-
bers/Kontrollgerätes anzubringen und gegen nachträgliche Abände-
rung zu sichern. Das Einbauschild muss mindestens folgende An-
gaben aufweisen: 

1. Name, Anschrift oder Firmenzeichen des Ermächtigten mit 
Angabe des Plombierungszeichens, 

2. Wegimpulszahl des Kraftfahrzeuges in der Form „W= … Imp/km“ 
oder „W= … U/km“, 

3. wirksamer Reifenumfang in der Form „l= … mm“, 
4. Datum der Prüfung, 
5. die letzten acht Zeichen der Fahrgestellnummer, 
6. Gerätenummer des Fahrtschreibers/Kontrollgerätes. 
(6) Die überprüfende Stelle hat ein Verzeichnis zu führen, in das 

jede durchgeführte Prüfung einzutragen ist und das jeweils mindes-
tens folgende Angaben zu enthalten hat: 

– Zulassungsbesitzer 
– Hersteller des Kraftfahrzeuges 
– die letzten 8 Zeichen der Fahrgestellnummer 
– Wegdrehzahl/Wegimpulszahl des Kraftfahrzeuges 
– wirksamer Reifenumfang 
– Datum der Prüfung 
– Datum der Anbringung des Einbauschildes, sofern das Schild 

erneuert wird. 
Das Verzeichnis, der Ausdruck der technischen Daten mittels des im 
digitalen Kontrollgerät eingebauten Druckers und das Downloadzerti-
fikat sind fünf Jahre ab der letzten Eintragung aufzubewahren und 
den zuständigen Organen auf Verlangen vorzulegen. 

§ 12. Ausrüstung und Personal der Prüfstellen für 
Geschwindigkeitsbegrenzer 

(1) Die Ermächtigung zum nachträglichen Einbau (§ 24a Abs 6 
KFG 1967) und zur Prüfung (§ 24a Abs 5 KFG 1967) von Geschwin-
digkeitsbegrenzern darf nur erteilt werden, wenn die Prüfstelle neben 
der bestehenden Ermächtigung zum Einbau und zur Prüfung von 
Fahrtschreiberanlagen und Kontrollgeräten auch über geeignetes 
Personal (Abs 2) und die erforderlichen Einrichtungen (Abs 4) ver-
fügt. 

(2) Die für die ordnungsgemäße Durchführung der Einbauten oder 
Prüfung geeigneten Personen müssen die hiefür erforderlichen Er-
fahrungen auf den Gebieten der Kraftfahrzeugtechnik, Elektronik und 
der Feinmechanik besitzen. Sie müssen nachweislich an einem min-
destens zweitägigen Lehrgang (Aufbaulehrgang) des Geschwindig-
keitsbegrenzerherstellers oder des Kontrollgeräteherstellers mit 
nachstehenden Lehrinhalten mit Erfolg teilgenommen haben: 
 – Gesetzliche Bestimmungen 
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 – Aufbau, Funktion, Einbau und Prüfung von Geschwindig-
keitsbegrenzern im Zusammenwirken mit spezifischen Fahr-
zeugteilen einzelner Fahrzeugmarken und Fahrzeugtypen 

 – Auswirkungen des Geschwindigkeitsbegrenzers auf die Um-
welt und eventuell entstehende Sicherheitsrisiken. 

Die für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen geeig-
neten Personen müssen nach dem Aufbaulehrgang mindestens alle 
zwei Jahre an einem mindestens eintägigen Lehrgang über Aufbau, 
Funktion, Einbau und Prüfung von Geschwindigkeitsbegrenzern 
(Fortbildungslehrgang) mit Erfolg teilnehmen. Darüber ist der Behör-
de auf Verlangen ein Nachweis vorzulegen. Die Regelungen des § 11 
Abs. 2 hinsichtlich des Stichtages für die Fortbildungen, die Überzie-
hungsmöglichkeit und die neuerliche Absolvierung des Aufbaulehr-
ganges sind anzuwenden. 

(3) Die Prüfung darf nur hinsichtlich solcher Geschwindigkeits-
begrenzer und Fahrzeuge vorgenommen werden, für die das Perso-
nal entsprechend geschult ist (Abs 2). 

(4) Folgende Prüfgeräte, Einrichtungen und Ausstattungen müs-
sen neben der Ausrüstung nach § 11 zur Verfügung stehen: 
 – Prüfmittel für die Überprüfung der elektronischen und me-

chanischen Teile des zu prüfenden Geschwindigkeitsbegren-
zers nach Angabe des jeweiligen Geschwindigkeitsbegren-
zerherstellers, Kontrollgeräteherstellers oder des Fahrzeug-
herstellers 

 – Werkzeuge und weitere Meßgeräte nach Angabe des 
Geschwindigkeitsbegrenzerherstellers, Kontrollgeräteherstel-
lers oder des Fahrzeugherstellers. 

§ 13. Prüfung von Geschwindigkeitsbegrenzern 

(1) Jede Prüfung des Geschwindigkeitsbegrenzers im Sinne des 
§ 124a Abs 4 KFG 1967 hat sich darauf zu erstrecken, ob Einbau, 
Zustand, Meßgenauigkeit und Arbeitsweise des Geschwindigkeits-
begrenzers die richtige Wirkung ergeben. 

(2) Die Prüfung ist nach Vorgaben und unter Zuhilfenahme der 
Prüfgeräte des Geschwindigkeitsbegrenzerherstellers, Kontrollgerä-
teherstellers oder des Fahrzeugherstellers durchzuführen. 

(3) Nach jeder Prüfung des Geschwindigkeitsbegrenzers ist ein 
Prüfnachweis auszustellen. Die Inhalte des Prüfnachweises müssen 
dem Muster der Anlage 7 entsprechen. Maßnahmen zur Verhinderung 
unerlaubter Eingriffe sind darin festzuhalten. 

(4) Die Bescheinigung über die Überprüfung des Geschwindig-
keitsbegrenzers hat durch das am Fahrtschreiber/Kontrollgerät oder 
in dessen Nähe angebrachte, leicht zugängliche Einbauschild zu 
erfolgen. Dieses Einbauschild ist um die Angabe der eingestellten 
Geschwindigkeit vset zu ergänzen. 

(5) Bei Geschwindigkeitsbegrenzern, deren eingestellte Ge-
schwindigkeit Vset niedriger ist als die nach § 24a KFG 1967 zulässi-
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ge, ist im Fahrerhaus an gut sichtbarer Stelle ein Schild mit der ein-
gestellten Geschwindigkeit Vset anzubringen. 

(6) Die überprüfende Stelle hat das Verzeichnis gemäß § 11 Abs 5 
mit der Angabe der eingestellten Geschwindigkeit Vset zu ergänzen. 

5. ABSCHNITT 
Qualitätssicherung 

§ 14. System 

Die Prüfung und Begutachtung von Fahrzeugen hat unter den Kri-
terien der Objektivität und auf hohem Niveau der Qualität zu erfolgen. 

§ 15. Revision 

(1) Der Landeshauptmann hat die gemäß § 57a Abs. 2 KFG 1967 
sowie § 24 und § 24a KFG 1967 ermächtigten Stellen unangekündigt 
Revisionen (Audits) im Sinne des § 57a Abs. 2a KFG 1967 sowie § 24 
und § 24a KFG 1967 zu unterziehen. Die Revisionen sind insbesonde-
re durchzuführen bei Verdacht, dass 

1. die Voraussetzungen für die Ermächtigung nicht mehr ge-
geben sind, 

2. die Vertrauenswürdigkeit nicht mehr gegeben ist oder 
3. Begutachtungen und Prüfungen nicht ordnungsgemäß erfolg-

ten. 
(2) Als Anlass für stichprobenartige Revisionen können auch ne-

gative Ergebnisse der Überprüfungen gemäß § 56 Abs 1a KFG 1967 
und der auf Grund der Richtlinie 2000/30/EG über die technische 
Unterwegskontrolle von Nutzfahrzeugen, die in der Gemeinschaft am 
Straßenverkehr teilnehmen, durchgeführten Überprüfungen herange-
zogen werden, wenn der Verdacht besteht, dass die letzte Begutach-
tung gemäß § 57a KFG 1967 nicht ordnungsgemäß durchgeführt 
worden ist. 

(3) Der Landeshauptmann hat über alle Revisionen Aufzeich-
nungen zu führen. 

6. ABSCHNITT 
Schlußbestimmungen 

§ 16. Übergangsbestimmungen 

(1) Wurden bei Fahrzeugprüfungen vor dem 1. März 1998 Mängel 
festgestellt, die eine Nachprüfung des Fahrzeuges notwendig ma-
chen, so ist für diese Nachprüfung auch nach dem 1. März 1998 ein 
Kostenbeitrag gemäß § 55 Abs 4 KFG 1967 idF vor der 19. KFG-
Novelle zu entrichten. 
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(2) Für Fahrzeuge mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht 
von nicht mehr als 3500 kg, die bisher gemäß § 57a KFG 1967 idF vor 
der 19. KFG-Novelle wiederkehrend zu begutachten waren, kann das 
bisherige Begutachtungsformblatt gemäß Anlage 4b zur KDV 1967 
noch bis längstens 28. Februar 1999 verwendet werden. 

(3) Für Fahrzeuge mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht 
von mehr als 3500 kg kann das bisher verwendete Formblatt für Gut-
achten noch bis längstens 28. Februar 1999 verwendet werden. 

(4) Begutachtungsformblätter ohne Begutachtungsstellennummer 
und ohne Begutachtungsstellenstempel dürfen noch bis 31. August 
1998 ausgestellt werden. 

(5) Fahrzeuge, deren in den Monaten Jänner oder Februar 1998 
gemäß § 55 KFG 1967 idF vor der 19. KFG-Novelle fällig gewordene 
behördliche Prüfung unterblieben ist, sind ab 1. März 1998 zu begut-
achten. Solche Fahrzeuge dürfen noch bis längstens 30. Juni 1998 
ohne Begutachtungsplakette verwendet werden. 

(6) Vorhandene grüne Begutachtungsplaketten dürfen noch bis 
31. August 1998 an Anhängern angebracht werden. Anhänger mit 
grünen Begutachtungsplaketten dürfen noch bis längstens 31. De-
zember 2001 verwendet werden. 

(7) Personen, die vor Inkrafttreten des § 3 Abs 2 bereits als geeig-
nete Person im Sinne des § 3 Abs 1 in der Fassung der Verordnung 
BGBl. II Nr. 78/1998 zur Durchführung der wiederkehrenden Begut-
achtung eingesetzt wurden, müssen die Voraussetzungen des § 3 
Abs 2 und die Nachweise gemäß § 3 Abs 3 nicht erbringen. Sie müs-
sen jedoch an den Kursen gemäß § 3 Abs 4 erstmals innerhalb von 
drei Jahren nach Inkrafttreten des § 3 Abs 4 in der Fassung dieser 
Verordnung mit Erfolg teilnehmen. 

(8) Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung bereits 
gemäß § 57 Abs 4 KFG 1967 oder gemäß § 57a Abs 2 KFG 1967 er-
mächtigte Ziviltechniker, Vereine oder Gewerbetreibende müssen 
erst am 1. April 2002 über alle jeweils erforderlichen Einrichtungen 
gemäß Anlage 2a verfügen. 

(9) Bereits vor dem 1. Jänner 2009 ermächtigte Stellen dürfen 
noch bis 31. Dezember 2010 Geräte verwenden, die der Anlage 2a in 
der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 101/2004 entsprechen. Ab 1. 
Jänner 2010 ermächtigte Stellen dürfen Geräte gemäß Anlage 2a Z 5 
nicht mehr verwenden. Ab 1. Jänner 2020 ist die Verwendung solcher 
Geräte gemäß Anlage 2a Z 5 generell nicht mehr zulässig. Vorhande-
ne Geräte zur Bestimmung der Schwärzungszahl des Auspuffgases 
dürfen noch bis 31. Dezember 2008 verwendet werden. 

§ 17. Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Kund-
machung, frühestens jedoch mit 1. März 1998 in Kraft. 

(2) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung treten § 1d Abs 2, 3 und 4, 
§ 19c, § 19d Abs 2 bis 7, § 19e sowie die §§ 26c und 28a einschließ-
lich der Anlagen 3m, 4b, 4c, 4d und 4e der Kraftfahrgesetz-Durch-
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führungsverordnung 1967, BGBl. Nr. 399, idF BGBl. II Nr. 427/1997, 
außer Kraft, und in § 67 Abs 1 Z 1.11.1 und Z 1.11.2 der Kraftfahrge-
setz-Durchführungsverordnung 1967, BGBl. Nr. 399, idF BGBl. II 
Nr. 427/1997, entfällt jeweils die Wortfolge „gemäß § 19c Abs 2“. 

(3) § 3 Abs 2 und Abs 3, jeweils in der Fassung BGBl. II Nr. 
165/2001, treten mit 1. Juli 2001 in Kraft. 

(4) § 2 Abs 1 und § 2 Abs 2 erster Satz, jeweils in der Fassung 
BGBl. II Nr. 165/2001, treten mit 1. Jänner 2002 in Kraft. § 8 Abs 4, in 
der Fassung BGBl. II Nr. 165/2001, tritt hinsichtlich der Anhebung auf 
20 S mit 1. Mai 2001 und hinsichtlich der Umstellung auf Euro mit 
1. Jänner 2002 in Kraft. 

(5) Anlage 6 in der Fassung BGBl. II Nr. 101/2004 tritt mit 1. März 
2004 in Kraft. § 3 Abs. 1a in der Fassung BGBl. II Nr. 101/2004 tritt mit 
1. Juli 2004 in Kraft. 

(6) Die Änderungen durch die Verordnung BGBl. II Nr. 240/2008 
treten wie folgt in Kraft: 

1.  Inhaltsverzeichnis hinsichtlich Anlage 2, § 1 Abs. 2, § 3 Abs. 1 
bis 4, § 4, § 5, § 6 Abs. 2 und 4, § 8 Abs. 3, § 10 Abs. 2, 3 und 
5, § 11 Abs. 1, 2, und 2a, § 12 Abs. 2, § 15 Abs. 1, § 16 Abs. 9 
und Anlage 2 jeweils in der Fassung der Verordnung BGBl. II 
Nr. 240/2008 mit Ablauf des Tages der Kundmachung; 

2. Inhaltsverzeichnis hinsichtlich Anlage 8, § 11 Abs. 3a, 4 und 
6, Anlage 1, Anlage 6 und Anlage 8 jeweils in der Fassung  der 
Verordnung BGBl. II Nr. 240/2008 mit 1. Oktober 2008; 

3.  Anlage 2a in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 
240/2008 mit 1. Jänner 2009,  

4.  Anlage 6 Prüfnummer 8.2.2. Position c.5 tritt mit 31. Dezem-
ber 2008 außer Kraft. 

 


